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Satzung 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

in der Stadt Nauen  
 

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 1 G vom 22.07.2011 (BGBI. I S. 1509) 
und der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg  vom 
18.12.2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286) in der zurzeit geltenden Fassung, hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nauen in ihrer Sitzung am 26. August 2013 
nachfolgende Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt 
Nauen beschlossen: 
 

§ 1 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

 
Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des BauGB und dieser 
Satzung erhoben. 
 

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 

 
1. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen, 

ausgenommen solche in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in 
Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, großflächige Handels-
betriebe, Messe-, Ausstellung-, Kongress- und Hafengebiet, an denen eine 
Bebauung zulässig ist, 

 
a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie beidseitig, 

und mit einer Breite bis zu 9 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 15 m, wenn sie beid-

seitig, und mit einer Breite von bis zu 12 m, wenn sie einseitig anbaubar 
sind, 

 
c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 18 m, wenn sie beid-

seitig, und mit einer Breite von bis zu 13 m, wenn sie einseitig anbaubar 
sind, 

 
2. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen in 

Kern-, Gewerbe und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der 
Nutzungsart: Einkaufszentren, großflächige Handelbetriebe, Messe-, Ausstel-
lungs-, Kongress- und Hafengebiet, mit einer Breite bis zu 18 m, wenn eine 
Bebauung oder gewerbliche Nutzung beidseitig zulässig ist, und mit einer 
Breite bis zu 13 m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung einseitig 
zulässig ist, 

 
3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z.B. Fußwege, Wohn-

wege) mit einer Breite bis zu 5 m, 
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4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 18 m, 
 
5. Parkflächen, 

 
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nr. 1, 2 und 4 sind bis zu 

einer weiteren Breite von 6 m, 
b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gem. Nr. 1, 2 und 4, aber nach   

städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren 
Erschließung notwendig sind (selbstständige Parkflächen), bis zu 15 % der 
Flächen der erschlossenen Grundstücke, 

 
6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, 

 
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gem. Nr. 1 bis 4 sind, bis zu einer 

weiteren Breite von 6 m, 
b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen 

Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig 
sind (selbstständige Grünanlagen), bis zu 15 % der Flächen der 
erschlossenen Grundstücke. 

 
2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in Abs. 

1 Nr. 1, 2 und 4 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um 8 m. 
 
3) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte 

Verkehrsanlage die größte Breite. 
 
4) Die Abs. 1 Nr.1 bis 4 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten. 
 
 

§ 3 
Ermittlung der beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

 
Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten er-
mittelt. 
 
 

§ 4 
Anteil der Stadt am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

 
Die Stadt trägt 10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. 
 
 

§ 5 
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwandes 

 
1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gem. § 4 reduzierte Erschließungsaufwand 

wird auf die erschlossenen Grundstücke (Abrechnungsgebiet) nach deren Flä-
chen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen 
Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt. 
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2) Als Grundstücksfläche i.S. des Abs. 1 gilt bei Grundstücken innerhalb des 
Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes, soweit sie baulich, gewerblich oder 
in vergleichbarer Weise genutzt werden können, die gesamte Grundstücksfläche 
des an die Erschließungsanlage angrenzenden bzw. durch eine Zuwegung mit 
der Erschließungsanlage verbundenen Grundstückes. 

 
3) Als Grundstücksfläche i.S. des Abs. 1 gilt bei Grundstücken außerhalb des Gel-

tungsbereiches eines Bebauungsplanes 
 

a) soweit sie an die Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche zwischen der 
gemeinsamen Grenze der Grundstücke mit der Erschließungsanlage und ei-
ner im Abstand von 40 m dazu verlaufenden Linie. Grundstücksteile, die ledig-
lich die wegmäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben 
bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. 

 
b) soweit sie nicht angrenzen, die Fläche zwischen der Grundstücksgrenze, die 

der Erschließungsanlage zugewandt ist und einer im Abstand von 40 m dazu 
verlaufenden Linie. 

 
Überschreitet die tatsächliche Nutzung die Abstände nach Satz 1 Buchstabe a) 
oder Buchstabe b), so fällt die Linie zusammen mit der hinteren Grenze der tat-
sächlichen Nutzung. 

 
4) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird bei Grund-

stücken im Sinne § 5 Abs. 2 und 3 die zu berücksichtigende Fläche vervielfacht 
mit: 

 
a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss, 
b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen, 
c) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen, 
d) 1,9 bei einer Bebaubarkeit mit vier Vollgeschossen, 
e) 2,2 bei einer Bebaubarkeit mit fünf Vollgeschossen; der Nutzungsfaktor steigt 

um 0,3 für jedes weitere Vollgeschoss, 
f) 0,5 bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung 

vergleichbaren Weise genutzt werden können (z.B. Freibäder, Friedhöfe, 
Sportanlagen), 

g) 0,5 bei einer Nutzung als Kleingartenanlage i.S.d. Bundeskleingartenge-
setzes. 

 
5) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt 

sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt: 
 

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der 
Vollgeschosse. 

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die 
Baumassenzahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abge-
rundet werden. 

c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse 
die höchstzulässige Höhe geteilt durch 3, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen 
abgerundet werden. 
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Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelas-
sen oder vorhanden, ist diese zu Grunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn 
die zulässige Baumassenzahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe über-
schritten werden. 

 
6) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder 

für Grundstücke, für die ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die 
Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der 
Vollgeschosse wie folgt: 

 
a) Bei bebauten  bzw. unbebauten aber bebaubaren Grundstücken im 

unbeplanten Innenbereich ist die Höchstzahl der zulässigen Vollgeschosse, 
deren Anzahl sich aus der in der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Anzahl der Vollgeschosse bei Anwendung der diesbezüglichen 
Zulässigkeitsregelungen des § 34 BauGB ableiten lässt, zu Grunde zu legen. 

 
b) Ist tatsächlich eine höhere als die gemäß Abs. 6 Satz 1 Buchst. a) abzulei-

tende Zahl der Vollgeschosse vorhanden, so ist diese zu Grunde zu legen. 
 
c) Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerb-

lich genutzt werden können, wird ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt. 
 
d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig sind, wird 

ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt. 
 

7) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Abs. 4 
festgesetzten Faktoren um 0,5 erhöht; 

 
a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- und 

Industriegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren 
und großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und 
Hafengebiet, 

 
b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungs-

plan eine Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vor-
handen oder zulässig ist, 

 
c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) bezeichne-

ten Gebiete, die gewerblich, industrielle oder in ähnlicher Weise (z.B. 
Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder 
Schulgebäuden) genutzt werden, wenn diese Nutzung nach Maßgabe der 
Geschossflächen überwiegt. Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung 
oder zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich so genutzte Fläche als 
Geschossfläche. 

 
8) Vollgeschosse sind alle oberirdischen Geschosse, deren Deckenoberkante im 

Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt. Geschosse, die 
ausschließlich der Unterbringung technischer Gebäudeausrüstungen dienen (In-
stallationsgeschosse) sowie Hohlräume zwischen der obersten Decke und der 
Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, gelten nicht als Voll-
geschosse. 
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Die in dieser Satzung verwendeten Begriffe des Innen- und des Außenbereiches 
entsprechen den dem Baugesetzbuch in der jeweils gültigen Fassung zu ent-
nehmenden bauplanungsrechtlichen Begriffen des Innenbereichs gem. § 34 
BauGB und des Außenbereiches gem. § 35 BauGB. 
 

9) Für Grundstücke, die von mehr als einer vollständig in der Baulast der Gemeinde 
stehenden Anlage im Sinne des § 2 Abs. 1 erschlossen werden, wird der sich 
nach den Regelungen dieser Satzung ergebende Erschließungsbeitrag nur zu 
zwei Dritteln erhoben (Mehrfacherschließungsermäßigung). Den Restbetrag trägt 
die Gemeinde. 

 
10)  Zuschüsse Dritter sind soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat 

zunächst zur Deckung des Anteils der Anlieger zu verwenden. 
 

§ 6  
Kostenspaltung 

 
Der Erschließungsbeitrag kann für: 
 

1. Grunderwerb, 
2. Freilegung, 
3. Fahrbahn,  
4. Radwege, 
5. Gehwege, 
6. gemeinsame bzw. kombinierte Geh- und Radwege, 
7. Parkflächen, 
8. Beleuchtung, 
9. Entwässerungseinrichtungen, 
10. unselbstständige Grünanlagen, 
11. Mischflächen 

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. 
 
Mischflächen im Sinne von Ziffer 11 sind solche Flächen, die innerhalb der Straßen-
begrenzungslinien Funktionen der in den Ziffern 3 – 7 genannten Teileinrichtungen 
miteinander kombinieren und bei der Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder 
teilweise auf eine Funktionstrennung verzichten. 
 
 

§ 7 
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 

 
1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanla-

gen, Sammelstraßen und selbstständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, 
wenn 

 
a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und 
b) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfü-

gen. 
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Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem technischen Baupro-
gramm. 

 
2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig herge-

stellt, wenn 
 

a) Fahrbahnen und Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem 
Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster aufweisen; die 
Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise beste-
hen, 

b) unselbstständige und selbständige Parkflächen eine Befestigung auf tragfähi-
gem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster, Rasen-
gittersteinen aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material 
neuzeitlicher Bauweise bestehen, 

c) unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind, 
d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) hergestellt 

und die unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c) gestaltet sind. 
 
3) Selbständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im 

Eigentum der Gemeinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind. 
 
 

§ 8 
Immissionsschutzanlagen 

 
Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
i.S. des Bundesimmissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale oder end-
gültigen Herstellung sowie die Verteilung des beitragfähigen Erschließungsaufwan-
des durch Satzung im Einzelfall abweichend oder ergänzend geregelt. 
 
 

§ 9 
Vorausleistungen und Ablösung 

 
1) Auf Grundlage des § 133 Abs. 3 BauGB können durch die Stadt Vorausleistun-

gen auf den Erschließungsbeitrag bis zur Höhe des voraussichtlichen endgültigen 
Erschließungsbeitrags erhoben werden. 

 
2) Der zukünftige Erschließungsbeitrag kann durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 

abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Erschließungsbeitrages. 
Ein Anspruch auf Abschluss eines Ablösevertrages besteht nicht. 

 
 

§10 
Billigkeitsregelung 

 
Beitragspflichtige können einen Antrag auf Billigkeitserlass stellen, wenn die 
Einziehung der Beitragsschuld nach Lage des Einzelfalls unbillig im Sinne des § 12c 
Abs. 2 KAG ist bzw. zur Vermeidung unbilliger Härten geboten ist (§ 135 Abs. 5 
BauGB). Näheres regelt die Richtlinie für Billigkeitserlasse der Stadt Nauen. 
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§ 11 
Inkrafttreten  

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der 
Stadt Nauen vom 17.11.1999 außer Kraft. 
 
 
Nauen, 
 
 
       
Detlef Fleischmann                                                             
Bürgermeister                                                                                                                         
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Satzung der Stadt Nauen über die Erhebung von Erschließungsbeiträ-
gen nach 
§ 127 ff. BauGB vom                          wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Nauen, 
 
 
 
Detlef Fleischmann                                                           
Bürgermeister                                                                                                                         


